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Regierungsratsbeschluss vom 30. Juni 2026 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG): 
Leistungserbringung für Vergewaltigungsopfer; Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 1. April 2026 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Änderung 
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) zukommen lassen. Wir danken Ihnen für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung des UVG soll gewährleistet werden, dass Ge-
sundheitsschäden infolge sexuellen Übergriffs, sexueller Nötigung oder Vergewaltigung systema-
tisch und einheitlich von der Unfallversicherung übernommen werden, dies insbesondere auch 
bei Urteils- und Widerstandsunfähigkeit aufgrund chemischer Unterwerfung.  
 
Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagene Änderung von Art. 6 UVG, da damit die stossen-
de Lücke geschlossen werden kann, dass urteils- und widerstandsunfähigen Opfern von Verge-
waltigungen und anderen sexuellen Übergriffen ein Anspruch auf Leistungen gemäss UVG ver-
wehrt wird.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Dr. Antonios Ha-
niotis, Leiter Amt für Sozialbeiträge (antonios.haniotis@bs.ch, Tel. 061 267 86 39), zur Verfü-
gung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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